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"der Anfrage der Abgeordneten Dr. KOHLMAlER und Genossen an 

den Bundesminister fUr soziale Verwaltung, betreffend ge­

setzwidrige Vorgänge bei der Zeitschrift "Neues Forum", 

Nr .• 479/J. 

Aufgrund eines Berichtes in der Zeitschrift Wochenpresse 

vom 12. März 1980, demzufolge der Chefredakteur der Zeit-

. schrift "Neues Forum", DDr. GUnter NENNING, wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten des Blattes da~urch zu begegnen trachte, daß 

er die kollektivvertraglich abgesicherten Redakteure und An­

gestellten der Zeitschrift dazu verhalten habe, ihre Verträge 

in den Vertragstypus von freien Mitarbeitern umzuwandeln um 

-Soziallasten einzusparen und diese eingewilligt hätten, worin 

die anfragenden Abgeordneten ein gesetZWidriges Handeln er­

blicken, richten die Anfragesteller an mich folgende Anfragen: 

1) Entspricht die von der "Wochenpresse" geschilderte Vor­

gangsweise in der Frage der "Umwandlung" von Redakteuren 

des "Neuen Forum" in "freie Mitarbeiter" zur Einsparung 

von Soziallasten den Tatsachen? 

2) Wie beurteilen Sie diese Vorgangsweise? 

3) Welche Möglichkeiten bestehen seitens der zuständigen 

VerSiCherungsträger, hier einzuschr~iten? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 1: 
Ob die Vertragsbeziehungen der Redakteure der Zeitschrift 

"Neues Forum" geändert wurden und die Redakteure nunmehr den 
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Status von freien Mitarbeitern haben, kann ich nicht beant­

wortenr Das "Neue Forum ll ist eine Zeitungsunternehmung. an 

der der Bund auch als Träger von Privatrechten in keiner 

~reise beteiligt . ... 
~s .... und auf deren Geschäftsführung er keinen 

Einfluß hat .. 

Selbst wenn also die Rechtsbeziehungen zwischen der Unter­

nehm~ng und ihren Mitarbeitern im"Sinne des Berichtes in 

der Zeitschrift"hWochenpresseh geändert worden sein so~lten, 

so wäre dies vom Standpunkt des Bundesministeriums für soziale, 

Verwaltung ebenso wartungsfrei zur Kenntnis zu nehmen wie solche 

Änderungen in irgend einem anderen Unternehmen d,er Privat­

wirtschart~ Auch die Motive) die zu solchen Änderungen 

führen, entziehen sich auf Grund der geltenden Rechtslage der 

Wertung, durch das Bundesministerium für soziale Verwaltung~ 

Die arbeitsrechtlichen und - wie· zu 3 näher auszuführen sein 

uird - auch die sozial versi.ehertmgsrechtlicren Auswirkuqgen 

solcher Änderungen können vorwiegend nur von den unmittelbar 

Betrorfenen in den nach den jeweiligen.Vorschriften bestimmten 

Verfahren geltend gemacht werden. 

"Zu 2: --
Sollten die in der "Wochenpresse" geschilderten Vorgänge 

soweit 'sie in der Anfrage wiedergegeben werden - den Ta~-· 

sachen. entsprechen, so ist" darin ein gesetzwidriges Vor­

gehen nicht erkennbar. Die Änderung der Rechtsbeziehungen 
. " 

zwischen Privatrechtssubjekten ist nicht gesetz~idrig. Auch 
die einverständliche Umwandlung eine~ ,Arbeitsvertrages in .'. 

einen Ver~ragstyp anderer Art (freier Dienstvertrag, Werk­

vertrag, Gesellschaftsvertrag und dergleichen) ist nicht 

gesetzwidrigo Allerdings ist eine solche Vertragsänderung 

nur dann wirksam, wenn nicht bloß die Bezeichnung des Ver­

trages geändert wird. Es muß vielmehr auch der Vertragsinhalt 

dem gewählten Vertragstypus angeglichen werden. Im gegen­

ständlichen Fall ist daher nicht die gewählte Bezeichnung· 

entscheidend, sondern wie die Rechte und Pflichten der Be-

. teiligten geregelt werden. 
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Ober' daraus ertstehende SlreitL;kE'iten haben diA zustehen­

den Stelli:;:n', jedenfalls nicht das Bundesministeriuf!j für' so·· 

ziale Verwaltung zu entscheiden. 

,Zu 3: 

Nach der B~stimmung des § 410 Abs. 1 Z.1und 1 Alls. Sozial­

versicherungsgesetz ha~ der zuständige Krankenversicherungs­

träger einen Bescheid Ober den Bestand bzw. Nichtbestanct der 

Versicherungspflicht zu erlassen; wenn der Versicherungsträgor 

die Abmeldung von der Versicherung wegen Weiterbestandes der 

Versicherungspflicht ablehnt bzw .. wenndel" Versicherte oder der 

Dienstgeber d~e Bescheidert~ilung zur Feststellung der sich 

für ihn aus -de-m ASVG ergebenden Hechte und P .flichten verlangt .. 

Gegen diesen Bescheid kann ven den beteiligten Parteien Ein- _ 
- - . 

spruch an den Landeshauptmann und allenfalls Berurung an das 

Bundesministerium für soziale· Verv.!altung erhoben !..rerden •. 

Weiters kann der hiefli~ in Betracht kommende Versicherungs­

. tr~ger, im gegenständlichen Fall wäre dJ.8S die t.Jiene1'" Ge­

bietskrankenkasse fUr Arbeiter ~nd Angestellte, unter Be­

rufung auf § 42 ASVGden Dienstgeber verhalten, 

a).fiber alle rUr das behauptete Versicherungsverhältnis 

maßgebenden Umständ,e ~lahrheit:;lgemäß Auskun:ft zu erteilen. 

und 

b) den geh5rig ausgewiesenen Bediensteten der Wiener Cebiets-

k ""'an k ......... 1· .,.,.., -/',;,. ,~ ... ·10 i· .. 1··",~ Ges,..1.15f ... "'hU··'C}1 ........ u .... d B""le~,""" ... " .. '-"""'''~l'' ... a_ .... ··e ~~l.n:s-,-c •. ~"",· _~n a..!.. .. !..~. ' ... L c ....... !..r ... aU At. "-,l. .... '" _..... !!. ...... 

sOHle son8tige Auf2Ci\~hnt.mgen; die für> das behauptete 

Versichcrun~sträger beantragt. 
, .. ,.... '1_, 

-. 
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Aus dieser Rechtslage folgt, daß - wie schon zu 1 ausgeführt 

nur die Betroffenen selbst die Prüfung ihrer versicherungs­

rechtlichen Verhältnisse durch die Wiener Gebietskrankenk~sse 

für Arbeiter und Angestellte verlangen können~ indem sie eine 

Bescheiderteilung hierüber begehren. Die Kasse könnte von Amts 

wegen nur auf Grund einer Betriebsprüfung Kenntnis von einem 

allenfalls gesetzwidrigen Verhalten erlangen und daraus die 

entsprechenden Konsequenzen ziehen. 

Der Bundesminister: 
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